
• .!. 

Nr. 1'155 IJ 

1987 -12- 2 2 

1I_,el~5 der Bellalen zu den Steno8raphl9chen Protokollen 

deA Nationalrates XVU, OOlctzsebunsaperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten: Smolle, Wabl und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für .Äußere Angelegenheiten 

betreffend Aufstellwtg kroatischer. Ortstafelnin Kroatisch Minihof/Mjenovo 

In Kroatisch Minihof/Mjenovo, einem Ortsteil der Geneinde Niki tsch/Filez, 

.wurde am 19., 20. und 21. Jwli dieses Jahres der traditionelle "Tag der 
kroatischen Jugend" abgehalten. 

Im Zuge der Festvorbereitungen war es eine gemeinsame Idee, kroatische Orts
tafeln aufzustellen, um der Manifestation einen nach außen hin wahrnehmbaren 
Willen zur Bewahrung der Identität der kroatischen Minderheit geben zu wollen. 

Die selbst angefertigten kroatischen Orts tafeln wurden an jederOrtseinfahrt 
derart angebracht, daß die bestehenden nur deutschen Ortstafeln weder verdeckt, 
unlesbar gemacht, noch beschädigt wurden. Dariiberhinaus wurde. allerseits großer 
Wert darauf gelegt, daß die genannten Tafeln auf privatem Grund, nur nach 

Rücksprache mit den jeweiligen Eigentthnem aufgestellt werden. Dies deshalb, 

um Provokationen jeglicher Art, insbesondere den Behörden gegenüber zu vermeiden. 

Am Ibnnerstag, dem 29. Juni 1987, wurden die Orts tafeln von Beamten des Gendar .... 

rneriepostens Deutschkreutz fotografiert und in weiterer Folge vom Gemeindediener 
über WElisung des Amtmarmes des Gerooindeaintes· Niki tsch ablllmtiert. Dem.Amtmann 
seinerseits wurde Weisung vom Sicherheitsdienst Eiaenstadt erteilt. 

Noch am gleichen Tag wUrden Erhebungen seitenS der Sicherheitsdienstes Eisenstadt 

am Gerneindeamt Nikitsch durchgeführt. Allein die Tatsache, daß vom Sicherheits
dienst darüber ErhebWlgen eingeleitet wurden, löste bei den Ein\\Ohnern von 
Kroatisch Minihof/Mjenovo tiefes Entsetzen: und Mißtrauen aus. Darüberhinaus 
war die Befragung derart aufgebaut, daß sie jeder Rechtsstaatlichkeit und jedem 
Dennkratieverhäl trus. tniltzt. 

Bemerkt wird nämlich, daß das Aufstellen zweisprachiger topografischer Aufschriften 
in kroatischen Wld slowenischen Gemeinden verbrieftes·VerfasslIDgsrecht im Art. 7 
des Staatsvertrages Von Wien 1955 ist. 
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Daher richten die lUlterfertigten Abgeordneten an den 

Herrn Bundesminister für Äußere Angel~genheiten folgende 

ANFRAGE 

1) Hält diese Maßnahme zUm "Schutze der Minderheiten" jedem internationalen 
Fo nun stand? 

2) Glauben Sie angesichts dieser Aktion in~ernoch, daß der Staatsvertrag 

Art. 7 aus dem Jahre 1955 erfüllt ist? 

3) Sind derartige Aktionen Beiträge zur Anhebung des Ansehens Österreichs 
im Ausland? 

4) Womit rechtfertigen Sie ihre ständigen Erläuterungen gegenüber dem 

Ausland, der Artikel 7 des Staatsvertrages 1955 sei im Österreich restlos 

erfüllt? 
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